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Sehr geehrte Interessentin! 
Sehr geehrter Interessent! 
 
Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Studium interessieren. Die Studienberechtigungsprüfung gibt 
Ihnen die Möglichkeit, die Voraussetzungen für ein Studium, auch ohne Matura, zu erwerben. In 
dieser Broschüre finden Sie die wichtigsten Informationen. 
 
Teil 1  Zulassung zur Studienberechtigungsprüfung 
 
Teil 2  Aufbau der Studienberechtigungsprüfung 
 
Teil 3  Weiterführende Informationen 
 
Teil 4  Schritte zur Studienberechtigungsprüfung 
 
 
 
Wenn Sie sich für ein Studium an der Universität Klagenfurt interessieren, ersuchen wir Sie,  
vorab die Online-Informationsbroschüre durchzulesen:  www.aau.at/studieren-ohne-matura 
 
Sollten sich Unklarheiten ergeben, melden Sie sich bitte jederzeit sehr gerne im Lehrgangsbüro 
und/oder vereinbaren Sie einen Termin für ein Beratungsgespräch.  
 
Öffnungszeiten Lehrgangsbüro Studienberechtigungsprüfung: 
Andrea Becker BA 
Hauptgebäude, NordTrakt, Ebene 2, Raum N.2.45 
Email: sbp@aau.at 
Tel.: 0463/2700-8660 
Öffnungszeiten 
Montag von 8 - 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr und 
Mittwoch von 8 - 13 Uhr 
 
Sprechstunden Lehrgangsleiter SBP, Univ.-Prof. Dr. Peter Schlögl 
Donnerstag von 13.00-15.00 Uhr nach schriftlicher Vereinbarung 
Email: sbp@aau.at 
Hauptgebäude, NordTrakt, Ebene 2, Raum N.2.45 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Univ.-Prof. Dr. Peter Schlögl 
Referent für die Studienberechtigungsprüfung 



 3

TEIL 1: Allgemeines und Schritte zur Studienberechtigungsprüfung 
 
Studieren ohne Matura 

Wir gehen davon aus, dass Sie gerne studieren möchten, aber keine Matura vorweisen 
können. Die Studienberechtigungsprüfung bietet Ihnen die Möglichkeit, auch ohne Matura 
die Universitätsreife für eine bestimmte Studienrichtungsgruppe an der Universität Kla-
genfurt zu erlangen.  
 
Falls Sie einzelne Prüfungen für eine Zulassung an der Fachhochschule, Pädagogischen 
Hochschule oder einem Kolleg benötigen, wenden Sie sich bitte unmittelbar an das Lehr-
gangsbüro (Kontaktdaten siehe vorherige Seite).  

 
Allgemeine Studieninformation und -beratung 

Zunächst sollten Sie sich für ein bestimmtes Studium interessieren. Informieren Sie sich 
über das Studienangebot an der Universität Klagenfurt und entscheiden Sie sich für Ihr zu-
künftiges Studium. Von Ihrer Wahl ist abhängig, welche Prüfungen Ihnen im Rahmen der 
SBP vorgeschrieben werden. Eine Auflistung der an der Universität Klagenfurt angebote-
nen Studien finden Sie unter: 
https://www.aau.at/studium/studienangebot/studienuebersicht/  
 
Allgemeine Orientierungs- und Entscheidungshilfen bei Studienwahl (auch zu Studienwech-
sel) erhalten Sie bei  
 

Studienberatung über WhatsApp, Telefon oder Email der Universität Klagenfurt 
https://www.aau.at/studium/service/studienberatung/ 

 
sowie von der 
 

Psychologische Studierendenberatung Klagenfurt 
Universitätsstraße 66, Studentendorf / Haus 12, 9020 Klagenfurt 
psycholog.studierendenberatung@aau.at 
Tel.: 0463 23 4 82 
https://www.studierendenberatung.at/standorte/klagenfurt/ueberblick/ 

 
und  

Bildungsberatung Kärnten 
Fromillerstraße 31/2, 9020 Klagenfurt 
office@bildungsberatung-kaernten.at 
Tel.: 0463 50 46 50 
http://www.bildungsberatung-kaernten.at 
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Wer kann zur Studienberechtigungsprüfung zugelassen werden? 
Für das Ablegen einer Studienberechtigungsprüfung benötigt man eine Zulassung, die an 
rechtliche Auflagen gebunden ist. Sie können nur zur Studienberechtigungsprüfung zugelassen 
werden, wenn Sie folgende Voraussetzungen erfüllen: 
 

 Vollendung des 20. Lebensjahres 
 Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates des europäischen Wirtschaftsraumes oder 

den Nachweis der Angehörigkeit einer Personengruppe gemäß der Personengruppen-
verordnung 

 „eine eindeutig über die Erfüllung der allgemeinen Schupflicht hinausgehende erfolg-
reiche berufliche oder außerberufliche Vorbildung für das angestrebte Studium“ 

 Keine bereits „nicht bestandene“ Studienberechtigungsprüfung für das angestrebte 
Studium 

 
SCHRITTE ZUR STUDIENBERECHTIGUNGSPRÜFUNG (SBP) 
Bitte beachten Sie, dass die Antragsplanung aus mehreren Schritten besteht, die in ihrem Prozess 
ein bisschen Zeit benötigen. Wenn Sie im Herbst mit der Studienberechtigung beginnen wollen, ist 
die erste Jahreshälfte der ideale Zeitpunkt für die Antragsplanung und Antragstellung. 
 
Allgemeine Informationen und den Antrag auf Anerkennung von Prüfungen finden Sie unter 
http://www.aau.at/studieren-ohne-matura  
 
Das erste Ziel bei der Erlangung der SBP ist der von der Universität ausgestellte Zulassungsbe-
scheid zur SBP, der Sie berechtigt, die fünf Teilprüfungen der SBP zu absolvieren.  
 
Registrierung, Antrag und Zulassungsbescheid (siehe dazu auch Seite 14 in dieser Broschüre oder 
das Informationsblatt „Schritte zur Studienberechtigungsprüfung“) 
 

1. Registrierung zur Studienberechtigungsprüfung 
https://campus.aau.at/studienberechtigung/signup 
 

2. Antragsplanung samt Hochladen der erforderlichen Unterlagen 
 
• Reisepass, ggf. Dokument über Namensänderung 
• Tabellarischer Lebenslauf 
• Schulzeugnisse, Berufsabschlüsse 
 

3. Telefonischer Termin mit Univ.-Prof. Dr. Peter Schlögl 
 

4. Terminvereinbarung mit dem Lehrgangsbüro zur formalen Überprüfung der Originaldo-
kumente 

 
Bringen Sie zu diesem Termin ALLE bereits hochgeladenen Unterlagen im Original sowie Ihre e-
Card mit.  
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Sollten Kriterien nicht erfüllt sein, wenden Sie sich bitte an das Lehrgangsbüro. In diesem Fall er-
halten Sie in einem Beratungsgespräch die Gelegenheit, Ihren Studienwunsch und Ihre Vorbildung 
für das angestrebte Studium näher zu erläutern. Sollten Sie die geforderte Vorbildung für das ge-
wählte Studium nicht erbringen, so können wir Ihnen Möglichkeiten aufzeigen, wie Sie diese Quali-
fikation erlangen können1 . 
 

5. (Online)Einreichung Antrag auf Zulassung (nach Freischaltung durch das Lehrgangsbüro) 
 

6. Der Zulassungsbescheid wird nach formaler Prüfung der Unterlagen von der Studien- und 
Prüfungsabteilung der Universität digital zugesendet. 
 

7. Online-Registrierung 
unter https://campus.aau.at/idm/signup?lang=de  
 Bitte hier Ihre persönlichen Daten korrekt eintragen! 
 Foto in Passbildqualität hochladen  
 Bei Angaben zum Studium: Auswahl des „Universitätslehrgangs SBP“ und nicht das spä-

ter angestrebte Studium! 
 

8. Prüfungen bzw. Anerkennung von Prüfungen 
 

Erst wenn Sie per positivem Bescheid zur SBP zugelassen sind, haben Sie die Möglichkeit, Prü-
fungen zu absolvieren bzw. anerkennen zu lassen. 
Sollten Sie bereits Prüfungen an einer anerkannten Bildungseinrichtung abgelegt haben, die 
inhaltlich und umfangmäßig gleichwertig sind, können Sie diese anerkennen lassen. Dazu fül-
len Sie bitte den Antrag auf Anerkennung von Prüfungen aus.  
Vereinbaren Sie einen Termin in der Studien- und Prüfungsabteilung. Dies kann nach erfolgter 
Online-Registrierung (siehe Punkt 7. dieser Broschüre) über das Studierendenportal (cam-
pus.aau.at) über das linksseitig angeführte Menü unter Services und die Schaltfläche „Termin-
buchungen“ durchgeführt werden.  
Zu diesem Termin in der Studien- und Prüfungsabteilung bringen Sie bitte alle erforderlichen 
Unterlagen im Original und in Kopie mit. 

 
Lehrgang zur Vorbereitung auf die Teilprüfungen 
   

9. Einzahlung Lehrgangsgebühr  
 

Empfänger: Universität Klagenfurt „27“, Universitätsstr. 65 – 67, 9020 Klagenfurt 
IBAN: AT42 3900 0000 0251 5039, BIC: RZKTAT2K 
Betrag:  EUR 650,- (für das Wintersemester 2023) 
Verwendungszweck: ULG SBP AL2878100018 
 

                                                 
1 zum Beispiel durch die Absolvierung universitärer Lehrveranstaltungen als außerordentliche(r) Studierende(r) oder 
bestimmter Kurse bei Erwachsenenbildungseinrichtungen. 



 6 

Achtung: eine einmal eingezahlte Gebühr kann nicht rückerstattet werden! 
 

10. Einschreibung in den Vorbereitungslehrgang (Zulassung)  
 
Andrea Becker BA 
E-Mail: sbp@aau.at 
T: +43 463 2700 8660,  
Raum: N.2.45 Hauptgebäude, NordTrakt West, Ebene 2 
Bürozeiten SBP (MO 08 – 12 und 13 - 16 Uhr und MI 8 – 13 Uhr) 
 

 Zusendung einer nachvollziehbaren Einzahlungsbestätigung der Lehrgangsgebühr 
 

11. Einzahlung ÖH-Beitrag  
 

 Aufforderung und Zahlungsdaten erhalten Sie via Mail sowie im digitalen Campus-
system (Menüpunkt Visitenkarte) 
 

12. Abholen der Uni-Card (Bearbeitungsdauer ca. 4 Tage nach Einzahlung ÖH-Beitrag) im 
SBP Lehrgangsbüro – Bürozeiten beachten  

 
13. Anmeldung zu den Lehrveranstaltungen 

 
Nach der gültigen Zulassung zum ULG Vorbereitung auf die Studienberechtigungsprüfung 
(d.h. Sie haben bereits nachweislich die Lehrgangsgebühr und den ÖH-Beitrag eingezahlt) 
müssen Sie sich für die für Sie in Frage kommenden Pflicht- und Wahlfächer über das Cam-
pussystem anmelden (dies sind jene, die im Bescheid vorgeschrieben sind!). 

 
Ohne Einzahlung der Semestergebühr ist ein Besuch der Kurse nicht gestattet.  
 
Vergessen Sie nicht, für jedes Semester, das Sie im Rahmen der Studienberechtigungsprüfung 
absolvieren wollen, auf die Meldung der Fortsetzung /sich weiter anzumelden (Übermittlung des 
Einzahlungsbeleges). 
 
Prüfungen und Gesamtzeugnis 
 

14. Zu jedem Kurs (Pflichtfächer) und jeder Lehrveranstaltung (Wahlfächer) werden drei Prü-
fungstermine angeboten, die Anmeldung erfolgt i.d.R. über das Campussystem der Univer-
sität.  

15. Falls Sie den SBP-Lehrgang schon länger zurückliegend beendet haben, Ihnen aber noch ei-
ne oder mehrere Prüfungen fehlen, nehmen Sie mit dem Lehrgangsbüro Kontakt auf. 
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16. Wenn Sie alle Teilprüfungen positiv abgelegt haben, wird seitens der Studien- und Prü-
fungsabteilung das SBP-Gesamtzeugnis ausgestellt, das sie berechtigt, das angestrebte 
Studium an der Universität Klagenfurt zu studieren. 
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Teil 2: Aufbau der Studienberechtigungsprüfung (SBP) und Vorbereitung 
 
Die SBP ist keine „Matura“ und berechtigt somit nicht zum freien Studienwahl. Die SBP ermöglicht 
Zugang zu jenem Studium, für welche die SBP speziell abgelegt wurde. Die SBP umfasst grundsätz-
lich fünf Teilprüfungen.  
 
1.  Eine schriftliche Arbeit über ein allgemeines Thema (Aufsatz) 
2.  Zwei oder drei Prüfungen, die im Hinblick auf Vorkenntnisse oder Fertigkeiten für das ange-

strebte Studium der betreffenden Studienrichtungsgruppe erforderlich sind (Pflichtfächer) 
3.   Eine oder zwei Prüfungen aus einführenden Lehrveranstaltungen (Vorlesungen) aus einem 

Studium der angestrebten Studienrichtungsgruppe (Wahlfach) 
 
Jede Prüfung kann bei Nichtbestehen maximal zwei Mal wiederholt werden, wobei die letzte Wie-
derholung in kommissioneller Form durchzuführen ist! 
 
Unter nachfolgenden Links finden Sie die Verordnungen, zur Durchführung der Studienberechti-
gungsprüfung für Personen ohne Reifeprüfung, die an der Universität Klagenfurt durch Ablegung 
der Studienberechtigungsprüfung die allgemeine Universitätsreife einer Studienrichtungsgruppe 
erlangen wollen. Diese regeln den Ablauf der Studienberechtigungsprüfung (Studienrichtungs-
gruppen, Prüfungsfächer, Prüfungsanforderungen, Prüfungsordnung, Anerkennung von Prüfun-
gen, Erwerb der Studienberechtigung). Bitte lesen Sie daher die für Sie zutreffende Verordnung 
durch!  
 
Für Bachelorstudien: 
https://www.aau.at/wp-content/uploads/2022/08/Mitteilungsblatt-2021-2022-24-Beilage-2.pdf 
  
Für Bachelor-Lehramtsstudien: 
https://www.aau.at/wp-content/uploads/2019/09/Mitteilungsblatt-2018-2019-27-Beilage-3.pdf  
 
Bitte beachten Sie, dass für ein später angestrebtes Bachelor-Lehramtsstudium, einmal im Jahr ein 
zusätzliches, zweistufiges Aufnahmeverfahren stattfindet, nämlich im Vorfeld des Wintersemes-
ters. Nähere Informationen zu Bachelor-Lehramtsstudium finden Sie unter  
https://www.aau.at/studium/studienorganisation/zulassung/aufnahmeverfahren/aufnahmeverfahr
en-lehramtsstudium/ 
 
Und auch für einzelne andere Studienrichtungen (etwa Psychologie und International Business 
and Economics) gelten besondere Zulassungsvorausetzungen. Hinweise dazu finden Sie unter: 
https://www.aau.at/studium/studienorganisation/zulassung/aufnahmeverfahren/ 
 
In den folgenden Tabellen finden Sie in der linken Spalte die an der Alpen-Adria-Universität Kla-
genfurt angebotenen Studienrichtungen und in der rechten Spalte die jeweiligen Pflichtfächer.  
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STUDIENRICHTUNGSGRUPPEN und 
BACHELORSTUDIEN 

PFLICHT- und 
WAHLFÄCHER 

 
 

Geistes- und  kulturwissenschaftliche Studien 
StudBerVO §2 Z.1 
 

Studien Prüfungsfächer 
 
1. Angewandte Kulturwissenschaft 
2. Anglistik und Amerikanistik  
3. Erziehungs- und Bildungswissenschaft  
4. Germanistik  
5. Geschichte  
6. Medien- und Kommunikationswissenschaften  
7. Philosophie  
8. Romanistik  
9. Slawistik 
 

 
Schriftliche Arbeit 
Geschichte 2 [G2] 
Englisch 2 [E2] 
Wahlfach* 
Wahlfach* 

 

Ingenieurwissenschaftliche Studien 
StudBerVO §2 Z.2 
 

Studien Prüfungsfächer 
 
1. Angewandte Informatik 
2. Wirtschaftsinformatik 
3. Informationstechnik 
4. Technische Mathematik 
5. Robotics and Artificial Intelligence 

 
Schriftliche Arbeit 
Englisch 2 [E2] 
Mathematik 3 [M3] 
Physik 1 [Ph1] 
Wahlfach* 
 

 

Naturwissenschaftliche Studien 
StudBerVO §2 Z.4 
 

Studien Prüfungsfächer 
 
1. Geographie 
2. Psychologie  

 
Schriftliche Arbeit 
Biologie und Umweltkunde [BU] 
Englisch 2 [E2] 
Mathematik 1 [M1] 
Wahlfach* 
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Sozial- und Wirtschaftswissenschaftliche Studien 
StudBerVO §2 Z.6 
 

Studien Prüfungsfächer 
 
1. Betriebswirtschaft 
2. Wirtschaft und Recht 
3. International Business and Economics 
 

 
Schriftliche Arbeit 
Englisch 2 [E2] 
Geschichte 1 [G1] 
Mathematik 1 [M1] 
Wahlfach* 
 

 
 

Lehramtsstudien 
 

Studien Prüfungsfächer 
 
Alle LA-Studien 
 

 
Schriftliche Arbeit 
Mathematik 1 [M1] 
Lebende Fremdsprache 2 
Pädagogische Grundlagen 
Wahlfach* 
 

 
 
* … Wahlfächer sind jeweils ausgewählte Lehrveranstaltungen aus einem Studium der angestrebten 
Studienrichtungsgruppe. 
 
Achtung: 
Es wird darauf hingewiesen, dass für manche Studien vor Beginn des regulären Studiums ein Auf-
nahmeverfahren vorgesehen ist. Aktuelle Informationen entnehmen Sie bitte der Homepage: 
https://www.aau.at/studium/studienorganisation/zulassung/aufnahmeverfahren/ 
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LEHRGANG STUDIENBERECHTIGUNGSPRÜFUNG 
 
In den Kursen des SBP-Lehrgangs werden Sie zum einen auf universitäres Lernen vorbereitet und 
zum anderen wird der Lernstoff für Sie erwachsenengerecht aufbereitet. Die Lehrveranstaltungen 
finden im Wintersemester (Anfang Oktober bis Ende Jänner) und im Sommersemester (Anfang 
März bis Ende Juni) statt. Grundsätzlich sind die Pflichtfächer als Abendkurse organisiert und so 
gestaltet, dass sie ohne zeitliche Überschneidungen besucht werden können. 
 
LEHRVERANSTALTUNGSTERMINE FÜR DAS WINTERSEMESTER 2023/24 finden Sie hier: 
 
Überblick LV Termine 
 
 
Besondere Hinweise zu den einzelnen Pflichtfächern 
 
Aufsatz über ein allgemeines Thema 
Diese Lehrveranstaltung wird im Wintersemester angeboten. 
Dauer: 1 Semester 
 
Biologie und Umweltkunde 
im Wintersemester kein Kursangebot 
 
Englisch 2 
Englisch 2 ist unterteilt in Englisch 2, Teil 1 im Wintersemester und Englisch 2, Teil 2 im Sommerse-
mester 
Dauer: 2 Semester 
 
Geschichte 1, 2 
Geschichte 1 ist unterteilt in Allgemeine Geschichte, Teil 1 im Wintersemester und Geschichte 1, Teil 
2 im Sommersemester. 
Geschichte 2 befasst sich mit der österreichischen Geschichte.  
Achtung: Geschichte 2 erfordert Geschichte 1  (Teil 1 und Teil 2) und  Geschichte 2. 
Dauer: 2 Semester 
 
Mathematik 1,2,3 
Es wird ein “Grundkurs für Mathematik 1“ und im Sommersemester ein “Aufbaukurs für Mathema-
tik 2 und 3" angeboten. Die Nummerierung bezieht sich ausschließlich auf unterschiedliche Inhalte. 
Mathematik 1 besteht aus Teil 1 im Wintersemester und aus Teil 2 im Sommersemester. 
Dauer: 2 Semester  
 
Physik 
Diese Lehrveranstaltung (Voraussetzung: 8 TeilnehmerInnen) wird im Sommersemester angebo-
ten. 
Dauer: 1 Semester 
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TEIL 3:  Weiterführende Informationen 
 
Studien- und Prüfungsabteilung 
 ADir. Johannes Hartmann 
 Leiter der Studien- und Prüfungsabteilung 
 Johannes.Hartmann@aau.at 
 
 Renate Kovac-Jank 
 Renate.Kovac@aau.at 
 Tel.Nr. +43 463 2700 9123 
 Erreichbar: Montag bis Donnerstag von 8 bis 12 Uhr 
 
Psychologische Beratungsstelle für Studierende 

Die Psychologische Beratungsstelle für Studierende ist eine Einrichtung des Bundesministe-
riums für Wissenschaft und Forschung, die von Studierenden und Personen, die ein Studi-
um beginnen wollen, kostenlos, vertraulich und anonym in Anspruch genommen werden 
kann. 
 
Angeboten werden: 
* Informationsberatung 
* Psychologische Beratung 
* Psychologische Behandlung und Psychotherapie 
* Themenzentrierte Gruppen 
 
Sie können sich telefonisch von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8.30 bis 12.00 und 
von 13.00 bis 15.00 Uhr und am Freitag von 8.30 bis 12.00 Uhr unter der Telefonnr.: 0463/23 
4 82 für ein Erstgespräch anmelden. 

 
Adresse: Universitätsstraße 66, Studentendorf Haus 12, 9020 Klagenfurt am Wörthersee 
www.studierendenberatung.at  

 
Studienbeihilfe 

Die Studienbeihilfenbehörde informiert Sie gerne, ob Sie ein Stipendium beantragen kön-
nen. 
 
Öffnungszeiten:  Montag - Donnerstag von 9-12 Uhr 
Adresse:   Nautilusweg 11 
   9020 Klagenfurt am Wörthersee    
Telefon:   0463/514697 
Fax:   0463/514697-19 
E-Mail:   stip.klf@stbh.gv.at   
Homepage:  www.stipendium.at  

  
 



 13

Mentoring für Studienanfänger*innen 
Das Programm BeFirst möchte beim Studieren an der Universität Klagenfurt begleiten! Es 
unterstützen erfahrene Studierende aus den unterschiedlichsten Studien. Daher können 
vielfältige Themen rund ums Studieren besprochen werden und können beim Studienein-
stieg unterstützen. Im Rahmen des Mentoringprogramms kann Beratung via Mail oder 
persönliche Beratung in Anspruch genommen werden. 

 https://www.aau.at/schuelerinnen-und-schueler/be-first/be-first-studierende/ 
 
Kursförderdatenbank des Bildungsministeriums 
  

 Für die Recherche nach allfälligen finanziellen Förderungen bietet das Bildungsministerium 
eine Kursförderungsdatenbank an. Dort kann, je nach persönlichen Voraussetzungen und 
Bildungsangebot, nach Förderstellen und finanziellen Zuschüssen gesucht werden: 

  
 https://erwachsenenbildung.at/bildungsinfo/kursfoerderung/ 
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TEIL 4:  Schritte zur Studienberechtigungsprüfung 
  
Sie interessieren sich für die Studienberechtigungsprüfung und erfüllen folgende Voraussetzun-
gen? 

 Vollendung des 20. Lebensjahres 
 Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates des europäischen Wirtschaftsraumes (und Per-

sonen gemäß Personengruppenverordnung) 
 „eine eindeutig über die Erfüllung der allgemeinen Schulpflicht hinausgehende erfolgreiche 

berufliche oder außerberufliche Vorbildung für das angestrebte Studium“ (UG § 64a, Abs. 
3); 

 Keine bereits „nicht bestandene“ Studienberechtigungsprüfung für das angestrebte Studi-
um 
 

Sollte nicht klar sein, ob die Kriterien erfüllt werden, wenden Sie sich bitte an das Lehrgangsbüro. 
 
Öffnungszeiten Lehrgangsbüro zur Studienberechtigungsprüfung: 
Andrea Becker BA 
Hauptgebäude, NordTrakt, Ebene 2, Raum N.2.45 
Email: sbp@aau.at 
Tel.: 0463/2700-8660 
Öffnungszeiten 
Montag von 8 - 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr und 
Mittwoch von 8 - 13 Uhr 
 
Sprechstunden Lehrgangsleiter SBP, Univ.-Prof. Dr. Peter Schlögl 
Donnerstag von 13.00-15.00 Uhr nach schriftlicher Vereinbarung 
Email: sbp@aau.at 
Hauptgebäude, NordTrakt, Ebene 2, Raum N.2.45 
 

Ansonsten finden Sie nachfolgend die ersten Schritte zu Ihrer Studienberechtigung. 

1 Registrieren 
- Registrieren Sie sich unter folgendem Link: 

https://campus.aau.at/studienberechtigung/signup 
- Sie erhalten eine Email mit einem Link zum Bestätigen Ihrer Emailadresse.  
- Nach Bestätigung erhalten Sie eine weitere Email mit einem Link, unter dem Sie ihre An-

meldung abschließen können.  
- Vervollständigen und speichern Sie Ihre Profildaten und gehen Sie zurück aufs Dashboard.  
- Für weitere Logins nutzen Sie diesen Link: Login Studienberechtigung 
- Hier planen Sie Ihren Antrag. Klicken Sie dazu auf das Feld „Antrag planen“. 
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2 Antrag planen 
- Füllen Sie die vorgesehenen Felder aus. 
- Bereiten Sie folgende Unterlagen im PDF-Format oder als Foto vor. Beachten Sie dabei auch 

evtl. vorhandene Rückseiten und speichern Sie jedes Dokument als eigene Datei und mit 
der Bezeichnung des Dokuments als Dateinamen.  
 
• Reisepass, ggf. Dokument über Namensänderung 
• Tabellarischer Lebenslauf 
• Schulzeugnisse, Berufsabschlüsse 
 

- Laden Sie die erforderlichen Dokumente (als Einzeldokumente und mit der Bezeichnung 
des Dokuments als Dateinamen) in den vorgesehenen Feldern hoch.  

- Klicken Sie auf Antrag planen. Ihre aktiven Anträge sind nun im Dashboard. 
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- Nach vollständiger Antragsplanung (wenn alle erforderlichen Dokumente hochgeladen 
wurden) senden Sie eine Mail an sbp@aau.at, um einen (telefonischen) Termin mit Univ.-
Prof. Dr. Peter Schlögl zu vereinbaren. Hier wird geklärt, ob alle Zulassungsvoraussetzun-
gen erfüllt sind. Wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, erhalten Sie eine Nachricht per 
Mail mit einem Terminvorschlag, um die in Schritt 2 hochgeladenen Dokumente im Lehr-
gangsbüro formal überprüfen zu lassen. Bringen Sie zu diesem Termin bitte unbedingt die 
Originale der hochgeladenen Dokumente und Ihre eCard mit!  

- Nach Freischaltung durch das Lehrgangsbüro kann der Antrag auf Zulassung eingereicht 
werden.  

3 Antrag auf Zulassung einreichen 
- Nach erfolgtem Termin und Freigabe durch das Lehrgangsbüro reichen Sie den Antrag auf 

Zulassung unter dem Link, den Sie mit der Bestätigungsmail des Lehrgangsbüros erhalten, 
ein. 
 

 

 

- Überprüfen Sie die Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten und reichen Sie den Antrag 
ein. 
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4 Zulassung 
Danach erfolgt die Bearbeitung des Antrages durch die Studien- und Prüfungsabteilung und die 
digitale Zustellung des Zulassungsbescheides.  

Erst wenn Sie per positivem Bescheid zur SBP zugelassen sind, haben Sie die Möglichkeit, Prüfun-
gen zu absolvieren bzw. anerkennen zu lassen.  

 


